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 Veröffentlicht am 11.04.1951

Norm

AußStrG §122

Rechtssatz

Einer Erbserklärung, die darauf gestützt wird, daß die Ehe des Erblassers ungültig war, obgleich die Ehe nicht durch

gerichtliches Urteil für nichtig erklärt wurde-, und die Erbserklärung des erblasserischen Witwers entgegensteht, ist

vom Abhandlungsgericht zurückzuweisen.
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